8.6 Prüfbericht
An das 
Landesgericht für ZRS Linz 
– als Firmenbuchgericht –
Fadingerstraße 2 
4020 Linz
GZ: ………………
P R Ü F B E R I C H T
über die Gründung der Muster GmbH
Mit Beschluss des LG für ZRS Linz vom __.__._____ wurde die XY Wirtschaftsprüfungs GmbH gemäß § 6a Abs 4 GmbHG iVm § 25 Abs 2 AktG zur Prüfung des Hergangs der Gründung der
Muster GmbH
zum Gründungsprüfer bestellt.
Nach Durchführung der Prüfung sind wir in der Lage, die Ordnungsmäßigkeit des Gründungsherganges feststellen zu können.
Wir berichten hierüber wie folgt:
1. Auftrag
Die Muster GmbH iG (im Folgenden kurz „Gesellschaft) mit dem Sitz in Linz hat beim Landesgericht für ZRS Linz beantragt, die XY Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Gründungsprüfer für die Gesellschaft zu bestellen; dies ist mit Beschluss vom __.__.____ erfolgt. Die Bestellung von Gründungsprüfern und Erstattung eines Prüfungsberichts war gemäß § 6a Abs 4 GmbHG iVm § 25 Abs 2 AktG 1965 erforderlich.
2. Sach- und Rechtslage
Die Gesellschaft wurde von Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978, mit einer Stammeinlage von € 17.850,00 (in Worten: Euro siebzehntausendachthundertfünfzig, einundfünfzig Prozent), welche durch Einbringung seines nicht protokollierten Einzelunternehmens „Max Mustermann“ als Sacheinlage zur Gänze aufgebracht ist,
und
Martha Maier, geb. 27. 11. 1981, mit einer Stammeinlage von € 17.150,00 (in Worten: Euro siebzehntausendeinhundertfünfzig, neunundvierzig Prozent), welche zur Gänze einbezahlt ist,
gegründet.
Das Stammkapital der errichteten Gesellschaft beträgt € 35.000,00
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit 1. Jänner und endet am 31. Dezember.
3. Durchführung des Auftrages
Die Prüfungsarbeiten wurden unter Leitung der unterzeichnenden Wirtschaftsprüfer im Monat ___________ 20.. durchgeführt.
Für die Durchführung des uns erteilten Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder herausgegebenen, im Einvernehmen mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer ausgearbeiteten „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ maßgebend.
Für die Prüfung standen uns folgende Unterlagen zur Verfügung:
	Gesellschaftsvertrag vom __.__.____;
	Gründungsbericht der Gesellschafter vom __.__.____;
	Prüfungsbericht der Geschäftsführer vom __.__.____;
	Schlussbilanz zum __.__.____ des nicht protokollierten Einzelunternehmens „Max Mustermann“;
	Eröffnungsbilanz zum __.__.____;
	Ermittlung des Unternehmenswertes des Einzelunternehmens durch die Unternehmens-Beratung XY GmbH.
4. Prüfungsergebnis
4.1 Hergang der Gründung
4.1.1 Gründungsbeschluss
Die Gesellschafter der Gesellschaft, und zwar Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978, und Martha Maier, geb. 27. 11. 1981, haben mit Gesellschaftsvertrag vom __.__.____ die Muster GmbH mit dem Sitz in Linz gegründet.
4.1.2 Feststellung des Gesellschaftsvermögens
Der Gesellschaftsvertrag enthält alle vom Gesetz in § 4 GmbHG geforderten Bestandteile.
Die Firma lautet „Muster GmbH“.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 10.000,00. Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978, übernimmt einen Geschäftsanteil von € 17.850,00 und somit 51 % gegen Sacheinlage des Betriebes seines nicht protokollierten Einzelunternehmens „Max Mustermann“.
4.1.3 Bestellung der ersten Geschäftsführer
Die Bestellung der ersten Geschäftsführer wurde mit Gesellschafterbeschluss vom __.__.___ ordnungsgemäß vorgenommen. Zu jeweils selbständig vertretungsbefugten Geschäftsführern wurden Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978, und Martha Maier geb. 27. 11. 1981, bestellt.
4.1.4 Sondervorteile und Gründungsaufwand gemäß § 7 GmbHG
Kein Gesellschafter und auch kein Mitglied der Geschäftsführung hat sich für die Gründung oder deren Vorbereitung eine Entschädigung oder Belohnung ausbedungen. Es ist auch keine Entschädigung oder Belohnung gewährt worden.
Der durch die Gründung der Gesellschaft verursachte Aufwand wird laut Gesellschaftsvertrag bis zu einem Betrag von € 2.000,00 von der Gesellschaft getragen.
4.1.5 Sacheinlage gemäß § 6a Abs 4 GmbHG iVm mit § 20 AktG
Im Gesellschaftsvertrag wurde gemäß § 6a Abs 4 GmbHG iVm mit § 20 AktG festgesetzt:
	Gegenstand der Sacheinlage stellt der Betrieb des nicht protokollierten Einzelunternehmens „Max Mustermann“ dar;
	der sacheinlegende Gesellschafter ist Max Mustermann, geb. 25. 3. 1978;
	Max Mustermann erhält als Gegenleistung für die Sacheinlage einen Geschäftsanteil in der Höhe von € 17.850,00; dies entspricht 51 % des Stammkapitals der Gesellschaft.
4.2 Umfang der Gründungsprüfung
Gemäß § 6a Abs 4 GmbHG iVm mit § 25 Abs 1 AktG haben die Mitglieder der Geschäftsführung den Hergang der Gründung zu prüfen. Außerdem hat gemäß § 25 Abs 2 Z 2 AktG eine Prüfung des Hergangs der Gründung durch einen oder mehrere Gründungsprüfer stattzufinden, da eine Gründung mit Sacheinlagen vorliegt.
Die Prüfung durch die Mitglieder der Geschäftsführung sowie die Prüfung durch die Gründungsprüfer haben sich gemäß § 26 AktG namentlich darauf zu erstrecken,
	ob die Angaben der Gründer über die Übernahme der Geschäftsanteile, über die Einlagen auf das Stammkapital und über die in § 20 AktG vorgesehenen Festsetzungen richtig und vollständig sind;
	ob der Wert der Sacheinlagen oder Sachübernahmen den Ausgabebetrag der dafür zu gewährenden Aktien oder den Wert der dafür zu gewährenden Leistungen erreicht.
4.3 Gründungsbericht der Gründer
Der Gründungsbericht wurde uns von den Gründern vorgelegt und enthält alle im Gesetz vorgesehenen Angaben (Beilage 2).
4.4 Prüfungsbericht der Geschäftsführer
Die Geschäftsführer haben über ihre Prüfung der Gründung berichtet (Beilage 3).
4.5 Beurteilung des Wertes der Sacheinlage
Die Aktiva und Passiva des eingebrachten Teilbetriebes wurden in der Eröffnungsbilanz zum __.__.____ (Beilage 1) grundsätzlich mit den jeweiligen Buchwerten laut Schlussbilanz des nicht protokollierten Einzelunternehmens „Max Mustermann“ zum __.__.____ angesetzt. Als zusätzliche Verbindlichkeiten wurden die in der Zeit zwischen Einbringungsstichtag und Errichtung der Gesellschaft getätigten Entnahmen von € _____________, welche gemäß § 16 Abs 5 Z 1 UmgrStG auf den Einbringungsstichtag rückbezogen wurden, sowie unbare Entnahmen gemäß § 16 Abs 5 Z 2 UmgrStG in der Höhe von € ____________ berücksichtigt. Weiters wurde ein Firmenwert in Höhe von € _____________ auf Basis der Unternehmenswertermittlung des Einzelunternehmens durch die Unternehmens-Beratung XY GmbH angesetzt. Der Unternehmenswert wurde nach dem „Discounted Cash-Flow Verfahren“ ermittelt. Nach entsprechender Würdigung der Unternehmensbewertung sind wir zu dem Schluss gelangt, dass der Wert des Unternehmens zumindest den Betrag von € 17.850,00 erreicht.
Die Einbringungsbilanz für den eingebrachten Betrieb zum __.__.____ weist ein unternehmensrechtliches Einbringungskapital (inkl Firmenwert) von € ________________ aus. Dieses wird mit einem Betrag von € 17.850,00 in das Stammkapital und mit dem Restbetrag von € ____________ in die nicht gebundene Kapitalrücklage der Eröffnungsbilanz zum __.__.____ eingestellt.
Da das Einbringungskapital den Wert des Ausgabebetrages der zu gewährenden Geschäftsanteile von insgesamt € 17.850,00 erreicht, sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.
5. Bestätigungsvermerk
Wir konnten uns im Rahmen der Gründungsprüfung von der Ordnungsmäßigkeit des Gründungsherganges überzeugen und daher die Gründung der Muster GmbH mit nachstehendem
Bestätigungsvermerk
versehen:
„Nach dem Ergebnis der von uns durchgeführten Prüfung aufgrund der vorgelegten Unterlagen sowie der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise bestätigen wir, dass
a)	die Gründung der Muster GmbH gemäß § 1 ff GmbHG unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt wurde;
b)	die Angaben im Gründungsbericht der die Gründung beschließenden Gesellschafter vollständig und richtig sind;
c)	die Geschäftsführer über das Ergebnis der von ihnen durchzuführenden Prüfung ordnungsgemäß schriftlich Bericht erstattet haben;
d)	das Vermögen der Gesellschaft und damit ihr Wert zumindest dem Ausgabebetrag der zu gewährenden Geschäftsanteile von insgesamt € 17.850,00 entspricht.“
Linz, am __.__.______	XY Wirtschafts-Prüfung GmbH
